


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 257/1

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.09.1985 Es gilt die BauNVO 1977

1. Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO wird die Zulässigkeit von Stellplätzen entlang der Konstantinstraße 
eingeschränkt:
Bei Übernahme der vorhandenen und Schaffung neuer Stellplätze entlang der Konstantinstraße 
ist jeweils nach maximal 10 Stellplätzen eine Grünfläche mindestens in der Größe eines Stell-
platzes anzulegen.

2. Aufgrund von § 9 Abs. 1 Ziff. 24 BBauG werden folgende besondere Vorkehrungen zum Schutz 
der Wohnheime vor Lärmimmissionen festgesetzt:

(1) An den zur Kölner Straße ( L 137) gelegenen Straßenfronten und an der zur Kreuzung 
Kölner Straße / Humboldtstraße gelegenen Seitenfront der Wohnheime mit Ausnahme der 
unter (2) genannten Front dürfen die Außenwände ein Schalldämmaß von 45 dB und die 
Fenster ein Schalldämmaß von 40 dB nicht unterschreiten.

(2) An den übrigen Seitenfronten der Gebäude entlang der Kölner Straße und an der zurück-
springenden Straßenfront an der Einmündung Kölner Straße/Konstantinstraße ist ein Schall-
dämmaß für Außenwände von 40 dB und für Fenster von 35 dB ausreichend.




